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10 Weiſe Während nämlich die eiden Eltern gemiſchterReligion ganz gleichberechtigt ſind und Ve  de an dem geſchloſſenenVertrage oder Aan den ſubſidiären Beſtimmungen der II Verf.⸗Beilfeſthalten kann, ſo „überwiegt, we während der Dauer einer Uunge⸗miſchten Ehe zwiſchen den (rn eine unausgleichbare Meinungs⸗verſchiedenheit über die religiöſe Erziehung der Kinder eintritt, der
Wille de Vaters.“) Während u gemiſchten Ehen nach dem
Tode des einen Ehegatten der andere Ehegatte an der religiöſenErziehung der Kinder nicht  2 mehr ändern kann, „ſo geht, eine
ungemiſchte Ehe durch den Tod der Ehefrau gelöſt wird, nach bayrLandrechte die Ausübung des ollen Erziehungsrechtes auf den üher  2
lebenden Ehemann über“), und kann demnach dieſer die religiöſeErziehung ſeiner Kinder auch nach dem D.  V  ode der Frau ändern.Auch auf die unehelichen äußert ſich der vom Verw.⸗Ger.⸗Hofausgeſprochene Grundſatz theilweiſe. „Uneheliche Kinder nämlich,deren Eltern einem und demſelben Glaubensbekenntniſſe zugethan indund un einem derjenigen Gebietstheile Bayerns wohnen, n welchendas reußiſche Landrecht gilt, nüſſen bis zum beendigten Lebens⸗
jahre in dem Glauben der Mutter Erzogen werden“, weil das PreußLd.⸗Recht Thl II itl 2 642 die ausdrückliche Vorſchrift ent  2
90 „Uneheliche Kinder werden bis Zum geendigten ahre un
dem Glauben der Mutter erzogen“).

Eine weitere olge iſt die, daß, enn ern Kind Aus ungemiſchter Ehe nach Anſchauung der Kirchenbehörde geſetzwidrigwird, dieſelbe das Recht der Antragſtellung und BeſchwerdeführungNl nach 8 23, ſondern nach *  —2 3  . 39 und 51 der II Berf.⸗Ci hat
Kirchengemeinde. „Unter Kirchengemeinde iſt die

Geſammtheit derjenigen Staatsangehörigen der nämlichen Confeſſion
3u verſtehen, welche In Anſehung ihrer Cultusübung einer beſtimmtenKirche zugewieſen ſind

Der Eſtan einer Kirchengemeinde iſt hiernach bedingt Urchda  D Vorhandenſein einer Kirche, welche für die betreffenden Confeſſions⸗genoſſen den Mittelpunkt der Cultusübung 3u bieten I worin
alſo regelmäſſig der ſonn⸗ und feſttägliche Gottesdienſt ſtattfindet,die Sacramente geſpendet und die 0  ICtus arochiales borgenommenwerden.

Wenn die Kirche eines Filialortes dieſe E  N nicht beſitzt,E bilden die Bewohner desſelben keine eigene Kirchengemeinde, ſondernhaben lediglich AI Mitglieder der Pfarrkirchengemeinde Iu Betra
zu kommen.
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1) Entſcheid. Verw.⸗Ger.⸗Ho 8 Juni  W. 1882 Entſchdg Verw.-b  0f ebr 1884
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Zu den Vorausſetzungen der Activen und paſſiven Wahl
berechtigung bei Kirchenverwaltungswahlen!IM rechtsrheiniſchen ayern
gehört neben anderen perſönlichen Erforderniſſen namentlich auch die
Angehörigkeit zur betreffenden Kirchengemeinde, beziehungsweiſe das
WohnenIM Kirchenſprengel. (Entſcheidung de Verwaltungs-Gerichts-—
Oſe Oom ärz 1882.)“

—  2 Mitgliedſchaft M Enner Kirchengemeinde wird durch den
Beſitz eines Wohnſitzes IMm Bezirke derſelben ohne dortigen Wohnſitz
NU begründet. (Entſcheidung des Berwaltungs— Gerichtshofes Hom

uau 1884
Die Verpflichtung 5  Un Entrichtung von ſogenannten Kirchen—

trachten mi dem Kirchen⸗ und Pfarrverbande I

zuſammen⸗
hängenden altherkömmlichen Naturalabgaben zum Unterhalte
Kirchendienern hat grundſätzlich abgeſehen der Iu Ziffer der
Allerhöchſten Verordnung Mär 1812 die Stolgebühren⸗
entrichtung an Pfarrer Cnmer fremden Confeſſion betreffenden begründeten
Ausnahme die perſönliche Zugehörigkeit der al  9 Pflichtig Anſpruch
genommenen Perſonen betreffenden Kirchen— und Pfarrverbande
zur Vorausſetzung

Zur letztinſtanziellen Entſcheidung über beſtrittene Haftungs⸗
verbindlichkeiten eines Mitgliedes ener Kirchenverwaltung wegen
Nichterfüllung oder Ueberſchreitung enner geſetzlichen Dienſtesobliegen—
heiten ſt der Verwaltungs Gerichtshof N zuſtändig (Entſcheidung
des Verwaltungs Gerichtshofes vont 19 oruar ＋% /...

rmenweſen. Jemand jent M München und zieht
ſich Krankheit zu, geh dann nach RürnbergeIu den Dienſt, dem
Er noch erinige Zeit vorſteht, dann aber ſteigert ſich die Krankheit
0, daß E 1 da  U Krankenhaus gebracht werden muß Muß München
als Tt de Beginnes der rankheit oder Nürnberg als Ort an welchem
die Krankheit bis zur Erwerbsunfähigkeit ich ſteigerte die Kranken—

leiſten? Nach Entſcheidung des Verwaltungs Gerichts Hofes vom
Dezember 188309 Nürnberg, denn „die IM Trtite 11 Abſatz

eſetze vom April 1869 über die öffentliche Armen— und Kranken—
pflege für die Verpflichtung der Dienſt⸗ und Arbeitsgemeinde 5  U Gewäh—⸗
rung von Krankenhilfe ſtatuirte Vorausſetzung, daß die dort bezeichneten
Perſonen wegen Erkrankung bedürfen“ iſt u dem Zeitpunkte
als eingetreten zu erachten welchem die Krankheit ich ſoweit
entwickelt hat, daß der Erkrankte In heiner Erwerbsfähigkeit

ſt ů 1175 Krankenhilfe Iu Anſpruch nehmen muß

Sammlung Bod IV P. 2  — Dieſelben Grundſätze wurden ausgeſprochen
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